
Erneute Beteiligung zum Regionalplan Mittelhessen - Stellungnahme 

 

Im Jahr 2022 wurde eine Beteiligung zum ersten Entwurf des Regionalplanes 
Mittelhessen durchgeführt. 
Die aus dem Beteiligungsverfahren resultierenden  Änderungen im Plan- und Textteil des 
Regionalplanes machen eine erneute Beteiligung notwendig. 

Das bedeutet, dass lediglich Änderungen nach der ersten Beteiligung, die zu einer 
erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen führen, Gegenstand dieser 
erneuten Beteiligung sein können.  
 
Es ist beabsichtigt, die wichtigsten Punkte für die Stadt Linden unter Mitwirkung der 
Gremien zu erarbeiten und von diesen Grundlagen ausgehend, eine abschließende 
Stellungnahme zu erarbeiten. Diese Vorgehensweise ist aufgrund der Terminierung der 
Sitzungen und der Abgabefrist der Stellungnahmen (26. Mai – 6. Juli 2025 bzw. 21. Juli) 
notwendig.  

Nachstehend der Link zum Entwurf 2025:  

https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/rpgi/beteiligung/themen/1005141 

Ein Ausschnitt aus dem Entwurf von 2022 sowie aus dem Entwurf 2025 ist als Dokument 
beigefügt. 
 

Für Linden haben sich folgende Änderungen auf der Plankarte ergeben: 
 

1. Änderung des Zuschnittes des VRG Siedlung Planung Nördlich Breiter Weg 
Die Änderung des Zuschnittes wurde notwendig, da der 1. Entwurf des 
Regionalplanes die Flächen zu nah am Schafbach ausgewiesen hatte. Nunmehr 
orientiert sich die Fläche nach Westen zur Bahn hin. Das RP hat hier eine 
Reduzierung des VRG auf 28, 8 ha gefordert. Diese Vorgabe wurde erfüllt. 
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2. Aufnahme der Flächen südlich des Arnsburger Weges als VRG Industrie- und 
Gewerbe Planung 
Der Anregung der Stadt Linden wurde entsprochen. Eine Wohnbebauung ist 
aufgrund der vorhandenen Starkstromtrasse nicht möglich (Abstand von 400 m 
notwendig), daher VRG Industrie und Gewerbe Planung. 
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3. Änderung der Fläche für Erdaufbereitung Wagner an der Straße nach  
Hüttenberg aus VRG Landwirtschaft zu VBG Landwirtschaft und Herausnahme   
VBG Regionaler Grünzug  
Für den kompletten Bereich gibt es jetzt einen Bebauungsplan. Angeregt worden 
war die Festsetzung der Flächen als VRG Industrie und Gewerbe Planung, dieser 
Anregung wurde nicht entsprochen, da es nach AuƯassung des RP  eine 
gewerbliche Folgenutzung nicht geben soll und die derzeitige Nutzung zeitlich 
befristet ist. Eventuell sollte die ursprüngliche Anregung aufgrund der oben 
angeführten  Änderung noch einmal vorgebracht werden.  
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4. Orientierung der südöstlichen Fläche für das Gewerbegebiet VRG Industrie und 
Gewerbe „PfaƯenpfad“ an der Autobahn bzw. Landstraße (abhängig von 
zukünftigem Ausbau A 45 auf 6 Fahrstreifen)  



Hier wurde der Anregung der Stadt Linden gefolgt und das VRG in seiner ganzen 
Länge an der Lage der Verkehrswege orientiert.  
Die unmittelbare Lage an der Autobahn beinhaltet jedoch Abstandsflächen von 
40 m, auf denen keine Hochbauten errichtet werden dürfen. Nach AuƯassung 
des RP ist dieses nicht maßgeblich, da hier auch andere Nutzungen möglich sind, 
wie z. B. Parkflächen.  
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5. Änderung der Flächen nördlich des Friedhofsweges in Großen-Linden von VRG 
Siedlung  Planung zu VRG Industrie und Gewerbe Planung 
In diesem Bereich wäre zukünftig die Ansiedlung von Gewerbe möglich. Die 
Realisation des  Gewerbegebietes „PfaƯenpfad“ ist nur unter Beteiligung von drei 
Kommunen (interkommunale Entwicklungserfordernis Definition s. Regionalplan 
Text S. 56) möglich, eine Realisation zumindest schwierig. Da ansonsten keine 
anderen Flächen für die Ansiedlung von Gewerbe in Linden vorhanden sind, ist 
die Änderung, die auf Anregung der Stadt Linden erfolgte, positiv zu bewerten.  
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6. Der Bereich östlich des südöstlichen Ortsrandes von Leihgestern wurde  als 
VRG Besondere Klimafunktionen ausgewiesen. Da hierdurch potentielle und 
zukünftige von der Stadt Linden nicht gewollte Siedlungserweiterungen in die 
ökologisch wertvollen Streuobstbestände erschwert werden, ist diese Änderung 
positiv zu bewerten. 
Ein Teil des Bereiches wurde von VRG Landwirtschaft zu VBG Landwirtschaft 
geändert.  
 

  
Entwurf 2022 Entwurf 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Im Regionalplantext betreƯen die folgenden Änderungen Linden: 
 
 

7. Maximaler Wohnsiedlungsflächenbedarf bis 31.12.2035 
(S. 40, Tabelle 6) 
Die Tabelle 6 zeigt den maximalen Wohnsiedlungsflächenbedarf der Kommunen 
auf, der für den Entwurf 2025 angepasst wurde. 
Für Linden ergibt sich hinsichtlich des Bedarfes von 29 ha keine Änderung. Der 
flächenwirksame Wohnungsbedarf wurde jedoch von 734 WE auf 712 WE 
abgesenkt. 
 

 

 
 

8. Schienennetz  
(S. 134, 7.7.1-1; S. 135, 7.1.1-3; S. 137 Main-Weser-Bahn) 
Hier sind Änderungen bezüglich von Kapazitätssteigerungen in Form von 
Blockleisen und Überholspuren aufgeführt sowie eine Verbindung der Dillstrecke 
mit der Main-Weser-Bahn), die auch Linden betreƯen.



 
 



 
 



 
 
 
 
 

 

  
 
 


